
 

Konto der Kreisverwaltung: 

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67170560603424001391 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer: 
062/149/01062 

Telefon-Vermittlung:  
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten: 
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 
 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin - 

 
  
 Kreisverwaltung Uckermark Karl-Marx-Straße 1  17291 Prenzlau 

 
 
 
Herrn 
Oliver Forstreuter 
über Kreistagsbüro 
-nachrichtlich an alle Mitglieder KBSA- 

 Nebenstelle: Jahnstraße 49, 16278 Angermünde 

Dezernat: I 

Amt: Bildungsamt 

Bearbeiter(in): Heiko Stäck 

Zimmer-/Haus-Nr.: 225 

Telefon-Durchwahl: 03331/2989312 

Telefax: 03984/70 4940 

E-Mail: Bildungsamt@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

  40 31 00           .2022 

 
 
Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Uckermark / 
Veränderungsmöglichkeiten 
 
 
Sehr geehrter Herr Forstreuter, 
 
in der 12. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport am 18.05.2022 
zeigten Sie Möglichkeiten der Veränderung unserer Schülerbeförderungssatzung 
auf. Ich sicherte Ihnen eine Prüfung zu, ob Schülerinnen und Schüler, die den 
schulischen Teil ihrer Berufsausbildung absolvieren, vom Landkreis Uckermark eine 
Entschädigung gegen Vorlage der Fahrausweise erhalten können. 
 
Um eine zeitliche Einordnung dieser Zusage vornehmen zu können, möchte ich 
Ihnen mitteilen, dass dieser Prüfauftrag im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Prüfauftrag der Drucksache AN/073/2022 steht.  
 
Mit der Umsetzung des Prüfauftrages für die Einführung eines landkreisweiten 
kostenlosen Schülertickets zur Nutzung des ÖPNV für alle Schülerinnen und Schüler 
des Landkreises Uckermark ab dem Schuljahreswechsel 2023 wäre auch die 
Schülerbeförderungssatzung zu prüfen. Mit dieser Satzung erfolgt die Ausgestaltung 
der Regelungen zur Schülerbeförderung nach § 112 Abs. 1 Brandenburgisches 
Schulgesetz. Hier würde die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Ihrem 
Vorschlag und dem Aufzeigen von Möglichkeiten für die Kostenübernahme für 
Schülerinnen und Schüler, die den schulischen Teil ihrer Berufsausbildung 
absolvieren, bestehen. 
 
Von daher ist es aus jetziger Sicht nicht zweckmäßig, eine losgelöste Betrachtung 
Ihres Anliegens vor dem Ansinnen des Antrages AN/073/2022 vorzunehmen. 
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Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang anbieten, mit Ihnen im Rahmen eines 
persönlichen Gespräches die Thematik – auch in Vorbereitung des nächsten KBSA – 
zu vertiefen. Bitte setzen Sie sich wegen eines Termins mit meinem Sekretariat unter 
der 03984/701101 in Verbindung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Frank Bretsch 
1. Beigeordneter 


